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GBU-MUSCHG ERGEBNISSE GESUNDHEITSSCHUTZ 
.
	Schwangerschaft ist nicht bekannt/angezeigt
	Schwangerschaft ist 
bekannt/angezeigt

	Die Gefährdungsbeurteilung hat ergeben, dass nicht mit schwangerschaftsspezifischen Gefährdungen zu rechnen ist.

	Es sind keine Schutzmaßnahmen erforderlich. Die schwangere oder stillende Frau kann weiterbeschäftigt werden.

	Die Gefährdungsbeurteilung hat ergeben, dass mit Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder des Kindes zu rechnen ist.

	Es sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
Der Arbeitgeber muss dokumentieren, dass Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Er muss diese aber noch nicht konkret bestimmen und umsetzen.
	Es sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Schutzmaßnahmen unverzüglich zu bestimmen und umzusetzen. Nur wenn diese erforderlichen Schutzmaßnahmen auch konkret getroffen wurden, darf eine schwangere/stillende Frau ihre Tätigkeiten am betroffenen Arbeitsplatz weiter ausüben. Andernfalls besteht ein ausdrückliches betriebliches Beschäftigungsverbot.
Die Bestimmung von Schutzmaßnahmen sollte deshalb bereits im Vorfeld einer bekannten/angezeigten Schwangerschaft vorgenommen werden.

	Die Gefährdungsbeurteilung hat ergeben, dass die Fortführung der Tätigkeit der schwangeren/stillenden Frau auch unter Berücksichtigung etwaiger Schutzmaßnahmen nicht möglich sein wird.

	Der Arbeitgeber muss ein betriebliches Beschäftigungsverbot ab dem Zeitpunkt der Kenntnis der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit für Tätigkeiten am betroffenen Arbeitsplatz aussprechen.
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